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 Sitzung vom 9. März 2022  
 

2022/57 0.03.02 Wahlbüro 
Festlegung der Anzahl der Wahlbüromitglieder (Parlamentsgeschäft 22.06.08) 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Antrag und Weisung für "Festlegung der Anzahl der Wahlbüromitglieder" werden genehmigt und 
dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung) 
– Stv. Stadtschreiberin 
– Teamleitung Präsidiales + Entwicklung 
– Fachperson Kommunikation 
– Ortsparteien Wetzikon (per E-Mail) 

 
Erwägungen 

Das Ressort Präsidiales + Kultur unterbreitet dem Stadtrat den Antrag "Festlegung der Anzahl der Wahl-
büromitglieder" zur Genehmigung durch das Parlament.   
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Antrag und Weisung an das Parlament  Parlamentsgeschäft 22.06.08 

Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: 
(Zuständig im Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht, Ressort Präsidiales + Kultur) 

1. Das Wahlbüro der Stadt Wetzikon umfasst 80 Mitglieder.  

 
Weisung 

Ausgangslage 

Seit dem 1. Dezember 2021 ist die totalrevidierte Gemeindeordnung (GO) in Kraft. Das Parlament ist 
gemäss Art. 17 Ziff. 5 GO neu zuständig für die Festlegung der Mitgliederzahl des Wahlbüros. Bislang 
umfasste das Wahlbüro 60 Mitglieder.  

Gemäss Art. 20 Ziff. 2 lit. c GO ist der Stadtrat anschliessend für die Wahl dieser zuständig. Die Parteien 
sind eingeladen, Mitglieder fürs Wahlbüro der Abteilung Präsidiales + Entwicklung zu melden. Zudem 
wird im Regio eine Ausschreibung getätigt. 

Das Wahlbüro ist in der Legislatur 2018 - 2022 mit 60 Mitgliedern besetzt. Mit dieser Anzahl können die 
Aufgaben des Wahlbüros bei den ordentlichen Urnengängen rechtzeitig in guter Qualität bewältigt wer-
den. Erfreulicherweise haben sich bislang immer genügend geeignete Personen für die Wahl ins Wahl-
büro gemeldet. Bei umfangreichen kantonalen und kommunalen Wahlen wird das Wahlbüro am Abstim-
mungssonntag durch Mitarbeitende der Stadtverwaltung unterstützt. Diese Organisation hat sich be-
währt und soll auch in Zukunft aufrecht erhalten bleiben. Die mögliche Mitgliederzahl wird um 20 Per-
sonen erhöht. 

Die möglichen Mitglieder müssen in Wetzikon stimmberechtigt sein und ein Grundinteresse für politi-
sche Abläufe mitbringen.  

Erwägungen des Stadtrats 

Der Stadtrat erachtet die Anzahl von 80 Wahlbüromitgliedern als ausreichend, auch wenn es während 
der Legislatur zu Abgängen kommen sollte. Die Parteien sind entsprechend gebeten, die geeigneten Per-
sonen zu melden. Um auch weiteren Personen die Möglichkeit zur Mitarbeit im Wahlbüro zu schaffen, 
wird im Regio ein Aufruf platziert.  

Fakultatives Referendum 

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-
tiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Für die 
Festlegung der Anzahl der Wahlbüromitglieder besteht keine Befreiung von der Referendumspflicht, 
weshalb ein solcher Beschluss des Parlaments dem fakultativen Referendum untersteht. 
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